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Einleitung 

1.1 Inhalt und Ziele des Bebauungsplans 

Die Gemeinde Doberschütz plant für den bereits voll erschlossenen Bereich des von 
den Gemeinden Sprotta und Paschwitz 1992 gemeinsam aufgestellten und am 
06.11.1992 mit Az.: 51-2511.2-23340 (Reg.-Nr. 1305/21/92) vom Regierungspräsi-
dium Leipzig genehmigten Bebauungsplans „Zweckverband Gewerbegebiet-Gewer-
bepark Sprotta-Paschwitz" (in Kraft gesetzt am 10.12.1992 durch Veröffentlichung an 
den Verkündigungstafeln vom 09.12.1992 bis zum 26.12.1992) eine Anpassung der 
baurechtlichen Festsetzungen an die gegenwärtige Bestands- und Bedarfssituation. 
Dazu werden im genehmigten Bebauungsplan vier als Gewerbegebiete (GE) festge-
setzte Baugebiete in Industriegebiete (GI) umgewidmet. Die Umwidmung soll die 
Ansiedlung einer geplanten Asphaltmischanlage im Gebiet ermöglichen. Gleichzeitig 
wird im gesamten Geltungsbereich eine Lärmkontingentierung durch Festsetzung 
von immissionswirksamen flächenbezogenen Schalleistungsbeurteilungspegeln vor-
genommen, um den Anforderungen des Lärmschutzes gerecht zu werden. Die Ge-
meinde geht davon aus, daß die Herausnahme des Geltungsbereiches des hiermit 
vorgelegten Bebauungsplanes aus dem genehmigten Bebauungsplan von 1992 vor-
aussichtlich erheblich schneller zielführend sein wird als eine Planänderung, weshalb 
diese Variante weiter verfolgt wird. 

Die maximale Höhe der baulichen Anlagen ist mit 15 m festgesetzt. Die Höhenfest-
setzung entspricht den Anforderungen, die für gewerbliche und industrielle Anlagen 
i.d.R. notwendig sind. In Anpassung an die Festsetzung von 6 zulässigen Vollge-
schossen auf dem Flurstück 209/6 sind hier 18 m als maximale Traufhöhe der Ge-
bäude zulässig. 

Die maximale Höhe technischer Anlagen ist auf 30 m begrenzt. Für die Produktion 
zwingend erforderliche Bauteile größerer Höhe, sowie aus Emissionsschutzgründen 
erforderliche Schornsteine größerer Höhe können in Ausnahmefällen zugelassen 
werden. 

Als Höhenbezugspunkt wurde der Mittelpunkt der bestehenden Gehrenstraße mit 
einer Höhe von 103,50 m üNN festgesetzt. 

Die Grundflächenzahlen wurden entsprechend dem Bebauungsplan von 1992 bei-
behalten und betragen 

- in den Gewerbegebieten entlang der Bahnlinie (Norden) 0,4 
- in den Gewerbegebieten entlang der B 87 (Süden) sowie auf der Ostseite 0,6 
- in den Industriegebieten 0,8 

Die Differenzierung ergibt sich daraus, daß entsprechend des städtebaulichen Kon-
zeptes für den Bebauungsplan von 1992 in den Randbereichen durch Begrünung 
und geringere Bebauungsdichte hochwertiges Gewerbe und Dienstleistungsbetriebe 
angesiedelt werden sollen. 

Gleichzeitig trägt diese Differenzierung zur Einbindung des Gewerbe- bzw. Industrie-
gebietes in die Umgebung bei. 
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Bei Ausschöpfung der festgesetzten maximal zulässigen Grundfläche wird eine maxi-
mal mögliche Versiegelung von 105.710 mz erreicht. 

Diese Flächensumme setzt sich aus folgenden Anteilen zusammen: 
- Gewerbegebiet (GE) mit GRZ 0,4 7.832 m2
- Gewerbegebiet (G~) mit GRZ 0,6 38.406 m2
- Industriegebiet (GI und Gle) mit GRZ 0,8 59.472 m2

Die Gesamtfläche des Plangebiets beträgt 189.510 m2. 

Eine Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse wird nur für die Gebäude getroffen, die 
eine Geschoßgliederung aufweisen. Für diese Gebäude sind maximal 3 Vollgeschos-
se, auf den eingeschränkten Gewerbegebieten im Norden des Bebauungsplanes 4 
bzuv. auf dem Flurstück 209/6 6 Vollgeschosse zulässig. 
Auch die Zahl der Vollgeschosse wurde aus dem städtebaulichen Konzept bzw. vom 
Bebauungsplan von 1992 übernommen. 

Eine Bauweise gemäß § 22 BauNVO ist nur für die Gebäude auf dem Flurstück Nr. 
209/6 als offene Bauweise festgesetzt, da hier die Flächengröße und -verhältnisse 
dies erfordern. Für alle anderen Bauflächen ist keine Festsetzung der Bauweise vor-
genommen worden, um die Bebauungsmöglichkeiten so großzügig wie möglich zu 
gestalten. 

1.2 Ziele des Umweltschutzes 

Die allgemeinen Ziele des Umweltschutzes im Rahmen der Bauleitplanung ergeben 
sich aus § 1 Abs. 6 Ziff. 1, 5 und 7 BauGB sowie den in § 1 a BauGB festgesetzten 
ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz. In diesen wird im Absatz 2 ein spar-
samer und schonender Umgang mit Grund und Boden gefordert und in Absatz 3 die 
Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
aufgeführt. Diese Grundsätze sind in der Abwägung zu berücksichtigen. In § 1a 
BauGB ist weiterhin dargelegt, daß ein Ausgleich nicht erforderlich ist, soweit die 
Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. 

Das Gebiet ist Teil des Naturparks „Dübener Heide" und liegt an dessen südlicher 
Grenze in der Entwicklungszone des Naturparkes. Auch hieraus leiten sich keine 
speziellen Ziele des Umweltschutzes ab. 

Andere Gebiete und geschützte Biotope bzw. Einzelobjekte nach Naturschutzrecht 
bestehen im Plangebiet nicht. 

Für die Schutzgüter Wasser/Gewässer/Grundwasser, Boden, Landschaftsbild sind im 
Gebiet keine besonderen fachgesetzlichen Schutzkategorien festgesetzt, so daß hier 
die allgemeinen Ziele gelten. 

Spezielle Pläne des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechtes existieren für das 
Gebiet und seine Umgebung nicht. 
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Hinsichtlich des Schutzgutes Mensch sind die potentiell vom Industriegebiet ausge-
henden Emissionen entsprechend folgender Bewertungsgrundlagen zu betrachten: 

zur Bewertung der Lärmbeeinträchtigung die DIN 18005-1, Beiblatt 1 
- zur Bewertung der Geruchsbeeinträchtigungen die Verwaltungsvorschrift des 

Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Fest-
stellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen (Geruchsimmissionsricht-
linie) vom 16.03.1993 und 

s zur Bewertung von Luftschadstoffen die TA Luft 2002. 

Illl REGIONALPLAN WESTSACHSEN ~ZOO~~ ist das Gebiet als genehmigtes Baugebiet 
ausgewiesen. Nördlich der DB-Strecke ist ein Vorranggebiet „Abbaugebiet oberflä-
chennaher Rohstoffe" >10 ha für Kiessand festgesetzt. 

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Doberschütz (Stand 10/2004) liegt im 
Entwurf vor; der Landschaftsplan existiert seit 2001. Im Landschaftsplan ist das 
Gebiet in seiner 1992 genehmigten Größe als Baufläche im Bestand dargestellt. 
Im Entwurf des Flächennutzungsplans ist das betreffende Gebiet gemäß seiner 1992 
genehmigten Größe und seinen Grenzen als Gewerbegebiet (GE) bzw. als geplantes 
GI dargestellt. Spezielle Ziele des Umweltschutzes ergeben sich hieraus nicht. 

Die Ziele des Umweltschutzes, die für den Plan von Bedeutung sind, liegen 
- im Schutz der umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen gegenüber unzumutba-

ren Schall- und Geruchseinwirkungen sowie anderen unzumutbaren Belästi-
gungen der Anwohner (insbesondere TA Lärm), 

- in der Beachtung der naturschutzfachlichen Belange der Vermeidung, Minimie-
rung und des Ausgleichs voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes gem. § 1 a 
Abs. 3 BauGB, 

- in deg Beachtung des Ziels Z 5.1.3 des Landesentwicklungsplans, nach dem die 
Nutzung vorhandener Bauflächen Vorrang vor einer Neuausweisung hat. 

Bei der Aufstellung dieses Bebauungsplans wurden o.g. Ziele insbesondere dadurch 
berücksichtigt, daß er ohne Ausweisung zusätzlicher bebaubarer Flächen auskommt. 
Es werden lediglich Flächen mit bestehendem Baurecht als Gewerbegebiet zu In-
dustriegebietsflächen umgewidmet. 

Zum Immissionsschutz wurde im Allgemeinen der nordrhein-westfälische Abstands-
erlaß berücksichtigt. Für den Lärmschutz wurde ein schalltechnisches Gutachten 
erarbeitet und in Folge dessen eine Lärmkontingentierung für die Gewerbe- und 
Industriegebiete vorgenommen, die gewährleistet, daß die Richtwerte gem. der aner-
kannten Regeln der Technik eingehalten werden (TBL, 2004, Stand: 30.08.2004). 
Das Gutachten ist Anlage des Umweltberichts. 
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1.3 wesentliche bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen 

Auf Grund eines Verfahrensfehlers wurden bereits vorhandene umweltbezogene 
Stellungnahmen im Zuge der 1. Offenlage nicht bekannt gemacht bzw. lagen den 
Planunterlagen nicht bei. Die im Zuge des 1. Beteiligungsverfahrens eingegangenen 
umweltbezogenen Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und Verbänden 
wurden daher zur 2. Offenlage berücksichtigt und offen gelegt. Es sind dies die 
Stellungsnahmen 
- des Landratsamtes Delitzsch (Stellungnahme vom 20.10.2004; 

AZ.: 61./Rei/2004) 
- des Staatlichen Umweltfachamtes Leipzig (Stellungnahme vom 18.10.2004; 

AZ.: 24-2511.20-74080) und 
- des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) (Stellungnahme vom 04.10.2004; 

AZ.: SN-DZS-14903-GEW-L) 

2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Bestandsaufnahme 

Die Bestandsaufnahme der Schutzgutsituation einschließlich der Bewertung der 
Empfindlichkeit der Schutzgüter gegenüber den geplanten Nutzungen und der Vor-
belastungen erfolgte in den Monaten August/September 2004. 

2.1.1 Geologie und Oberflächengestalt 

Die Höhenlage der natürlichen Bodenoberfläche des Baugebietes schwankt nur sehr 
geringfügig zwischen 103,0 müNN und 104,0 müNN (entsprechend der Topografie 
schen Karte 1:10.000 -TK 10). Der Verlauf der Höhenlinien ist aus dem Übersichts-
plan (Maßstab 1:25.000) ersichtlich. 

Der Untergrund besteht vorwiegend aus den sandig-kiesigen Sedimenten der weich-
selzeitlichen Niederterrasse der Mulde und einer darüberliegenden geringmächtigen 
Decke aus äolischen Bildungen, ebenfalls aus der Weichseleiszeit. Grundsätzlich ist 
von einer hohen Durchlässigkeit dieser Lockergesteine auszugehen. Zur Feststellung 
der tatsächlichen Baugrundverhältnisse und der Versickerungsfähigkeit vor Ort soll-
ten Baugrundgutachten eingeholt werden. Erschwernisse oder gar Beschränkungen 
für die Bebauung sind jedoch nicht zu erwarten. 

2.1.2 Boden 

Die Böden des Gebiets bildeten sich in der äolischen Deckschicht, reichen aber z.T. 
auch bis den oberen Bereich der Niederterrasse. Die anzutreffenden Bodenformen 
sind die Lehmsand-Braunerde und -Fahlerde, auch die Bändersand-Braunerde. Die 
Oberböden sind infolge der vieljährigen ackerbaulichen Einflußnahme (Altsiedelland!) 
durch die Bewirtschaftung geprägt und tragen einen bis zu 30 cm mächtigen Ap-
Horizont. Im Westen des Bebauungsplangebiets schließen sich auch Lehmsand-
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Gleye an, deren Grundwassereinfluß 10-6 dm unter Flur einsetzt (MMK 1:100.000, 
Blatt 43 Leipzig). 

Die Versickerungsfähigkeit der Böden ist hoch, Stauerscheinungen sind hier nicht 
ausgebildet. Allerdings ist die Wasserhaltekapazität dieser Böden beschränkt. Sie 
weisen eine geringere bis mittlere natürliche Bodenfruchtbarkeit auf. 

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist im Bereich des überplanten Gebietes von 
einer Altlastenfreiheit auszugehen. 

2.1.3 Wasser 

Das Gebiet wird nicht durch oberflächige Gewässer entwässert. Auch stehende 
Gewässer oder Naßstellen sind nicht anzutreffen. 

Die Niederterrassensituation beinhaltet im Gebiet auch eine relativ oberflächennahe 
Lage des Grundwassers, das -wie auch die Gley-Böden im westlichen Anschluß 
belegen -stellenweise bis auf 60 cm unter der Oberfläche ansteht. Es ist jedoch mit 
hoher Sicherheit zu vermuten, daß die Wasserhaltung der nördlich benachbarten 
Kies-/Sandgruben beträchtliche Grundwasserabsenkungen herbeigeführt hat. Es ist 
daher bezüglich der Auswirkungen baulicher Maßnahmen im Zuge der künftigen Be-
bauung für die Schutzgüter Boden und Wasser von einer entscheidenden Vorbe-
lastung des Gebietes durch den vorhandenen Bergbau auszugehen. 

2.1.4 Klima/Luft 

Das Planungsgebiet gehört zum Bereich des ostdeutschen Binnenlandklimas (Haa,-
sE, G. u.A., 1986). Das Gebiet wird speziell dem östlichen Rand des Klimabezirkes 
der Leipziger Bucht zugerechnet. Der Klimabezirk wird charakterisiert durch warme 
Sommer, mäßig kalte Winter und mäßige Feuchtigkeit. Das langjährige Nieder-
schlagsmittel für Eilenburg liegt bei 598 mm, die Jahresmitteltemperatur beträgt 
8,9°C. 

Die vorherrschende Windrichtung ist West-Südwest. Das gesamte Jahr über kommt 
der Wind vorherrschend aus dieser Richtung. Südwestwind weht im Jahresdurch-
schnitt zu 20,5 %, der Westwind zu 20,8 %. Von März bis Juli nimmt die Windhäufig-
keit aus den Richtungen Nordwest bis West zu. 

Folgende weitere klimatologische Kennwerte sind über den Klimabezirk der Leipziger 
Bucht bekannt: 

Tabelle: Klimatologische Kennwerte des Klimabezirkes Leipziger Bucht 
letzter Frost in der Regel um den 18.April 
mittlere Zahl der Sommertage (Tagesmax. >_ 25,0 °C) 33,0 Tage im Jahr 
mindestens 10 °C Tagestemperatur 163 Tage im Jahr 
mindestens 5 °C Tagestemperatur 227 Tage im Jahr 
mittlere Zahl der Eistage (Tagesmax. < 0,0 °C) 25,6 Tage im Jahr 
mittlere Zahl der Frosttage (Tagesurin. < 0,0 °C) 85 Tage im Jahr 

(Quelle: Meteorologischer Dienst der DDR, 1978) 
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Bezüglich der Qualität der Luftverhältnisse ist auf die starke Verkehrsbelastung der 
Bundesstraße B 87 und den Kies-/Sandabbau nördlich der Bahnstrecke Leipzig-
Cottbus hinzuweisen, die zu einer beträchtlichen Vorbelastung der lufthygienischen 
Situation durch Abgase und verkehrsbedingte Stäube führt. 

2.1.5 Biotope, Fauna und Flora 

Baurechtlich ist das Gebiet durch den Bebauungsplan von 1992 als Gewerbegebiet 
festgesetzt, die bisher unbebauten Flächen werden im Rahmen der Grönlandpflege 
der Gemeinde gemäht. Da die Flächen vorher als Acker genutzt wurden, baut sich 
durch die Biomasse-Entnahme der Nährstoffpool nur allmählich ab. Die Vegetation 
ist daher bis jetzt nur von geringem Artenreichtum und besitzt den Charakter eines 
Übergangsstadiums von der Ackerbrache (Ruderalflur) zur Mähwiese. 

Die im Baugebiet im Rahmen der Begrünung der Erschließungsstraßen straßenbe-
gleitend angepflanzten Bäume (Tilia cordata, Acer platanoides, Sorbus aucuparia) 
sind noch im Jungwuchsalter. An einzelnen Stellen sind die Pflanzen ausgefallen 
bzw. pflegebedürftig. 

Bei den Vorortbegehungen konnten keine Vorkommen von Tieren geschützter Arten 
beobachtet werden. Es ist jedoch davon auszugehen, daß das faunistische Vorkom-
men im Plangebiet dem für die jeweiligen Biotoptypen typischen Artenbestand ent-
spricht. 

Die Staudenflächen stellen Lebensräume vor allem für Vertreter der Avifauna, der 
Wirbellosen und Kleinsäuger dar. Die Ruderalfluren dienen am Rand der Acker- und 
der Siedlungsflächen als Rückzugsmöglichkeit, Unterschlupf und Nahrungshabitat. 

2.1.6 biologische Vielfalt 

Aufgrund der geringen Strukturentwicklung und Strukturvielfalt der Biotope sowie der 
Einrahmung des Baugebiets durch die stark und permanent störende Bundesstraße 
sowie die Bahntrasse und tagsüber auch infolge der Störungen durch die bereits im 
Gebiet vorhandenen Nutzung ist die biologische Vielfalt unter naturschutzfachlichen 
Gesichtspunkten nur als gering einzustufen. 

Als starke Vorbelastung des Gebietes ist dabei zu berücksichtigen, daß von der Bun-
desstraße und den Anlagen der Bahn eine starke Barrierewirkung ausgeht, so daß 
das Gebiet in eine Insellage geraten ist, durch die eine Zuwanderung bodengebun-
dener Tiere weitgehend verhindert wird. 

2.1.7 Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild wird durch die Bebauungssituation der Umgebung, die Bundes-
straße und die Bahnanlage geprägt. Die betroffene Fläche ist als Grünfläche bzw. als 
gewerblich genutzte Fläche ohne besondere Landschaftsbildwirksamkeit zu charak-
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terisieren. Von den Baumanpflanzungen geht bisher auf Grund ihres geringen Hö-
henwachstums und ihrer mangelnden Kronenentfaltung noch keine landschaftsbild-
gestaltende Wirkung aus. 

2.1.8 Mensch 

Im Rahmen des genehmigten Bebauungsplans sind bisher vier gewerbliche Anlagen 
errichtet worden° Es handelt sich um einen Rasthof auf dem Flurstück Nr. 101/10, 
sowie um Anlagen auf den Flurstücken Nr. 101/12, 101/13 und 101/22, Flur 1, 
Gemarkung Paschwitz. 

Die bestehenden Anlagen, Gebäude und Nutzungen genießen Bestandsschutz und 
werden von der vorliegenden Planung nicht berührt. Von den vorhandenen Betrieben 
gehen keine unzulässigen Beeinträchtigungen für die umgebende Nutzung aus. 

Bereits im genehmigten Bebauungsplan ist die gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO aus-
nahmsweise mögliche Errichtung von Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts-
personen sowie Betriebsinhaber und -leitet nicht als zulässig festgesetzt worden. 
Demgemäß befinden sich im Gebiet keine Wohnungen. 

Die nächsten, durch dauernden Aufenthalt von Menschen genutzten Wohnungen 
befinden sich in Sprotta-Siedlung innerhalb einer gemischten Baufläche (Torgauer 
Landstraße 69) und einer Wohnbaufläche (allgemeines Wohngebiet; Neidecker Weg 
64c). Die Nutzungsstruktur dieser Flächen ist durch eine lockere, z.T. nur lückenhafte 
Bebauung gekennzeichnet. Der Kreis der möglicherweise betroffenen Personen be-
läuft sich auf 80-100 Menschen. 

Schutzwürdige Gebiete, die von Immissionen durch das Vorhaben betroffen sein 
könnten befinden sich auch am südlichen Rand von Sprotta bzw. in Sprotta-
Siedlung. Es handelt sich hierbei um eine geplante Wohnbaufläche (Sprotta) und 
eine geplante gemischte Baufläche in Sprotta-Siedlung. 

Darauf hinzuweisen ist auch, daß die in der Umgebung des Plangebietes vorhande-
ne Bundesstraße B 87, die Bundesbahnstrecke Leipzig-Cottbus und der Kies-/Sand-
Tagebau nördlich der Bahnstrecke ganztägige Vorbelastungen hinsichtlich Lärm mit 
sich bringen. 

2.1.9 Kultur- und Sachgüter 

Nach Mitteilung des Landesamtes für Archäologie (Schreiben vom 21.09.2004) sowie 
der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Delitzsch (Schreiben vom 
19.07.2004) ist das Plangebiet Teil eines fundreichen Altsiedelgebietes. Im direkten 
Umfeld des Vorhabenareals befinden sich zahlreiche archäologische Kulturdenkma-
le. Bei allen Bodenarbeiten ist daher mit dem Auftreten archäologischer Funde und 
Befunde zu rechnen. 

Objekte oder Flächen des Denkmalschutzes sind im Gebiet laut obiger Auskunft der 
Unteren Denkmalbehörde nicht bekannt. 
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2.1.10 Schutzgebiete und Objekte 

2.1.10.1 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische 
Vogelschutzgebiete 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete 
existieren im Plangebiet nicht, 

2.1.10.2 Naturschutzgebiete 

Naturschutzgebiete und andere Schutzflächen und -Objekte (Nationalpark, Biosphä-
renreservat, Landschaftsschutzgebiet, Naturdenkmal oder geschützter Landschafts-
bestandteil) gemäß §§ 16-19 und 21, 22 SächsNatSchG sind im Plangebiet und 
seiner angrenzenden Umgebung nicht ausgewiesen. 

Das Gebiet liegt in der Entwicklungszone des Naturparks „Dübener Heide" (§ 20 
SächNatSchG). 

2.1.10.3 Trinkwasserschutz- und Überschwemmungsgebiete 

Wasserschutzgebiete gemäß § 48 SächsWG sind im Plangebiet und seiner angren-
zenden Umgebung nicht ausgewiesen. 

Das Planungsgebiet liegt nicht in einem Überschwemmungsgebiet gemäß § 100 
SächsWG. 

2.2 Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes 

2.2.1 bei der Durchführung der Planung 

2.2.1.1 Boden 

Bei Umsetzung aller möglichen Bauvorhaben im Rahmen des gesamten Plangebiets 
und Ausschöpfung aller Bauflächen ist bei den festgesetzten GRZ von einer Gesamt-
versiegelung von 105.710 m2 Bodenfläche auszugehen. Diese maximale Versiege-
lung entspricht der durch den rechtskräftigen Bebauungsplan von 1992 vorgegeben, 
so daß sie keine neuen Situationen darstellt. 

In diesem Rahmen gehen anlagebedingt auf Dauer natürlich gewachsene Böden und 
ihre Funktionen verloren. 

Unter den abgeschlossenen, vegetationsfreien Flächen ist eine natürliche Boden-
bildung dauerhaft unterbunden. 
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Zusätzlich können möglicherweise während der 
nicht zur Versiegelung gelangenden Böden durch 
gen und Maschinen sowie durch Umlagerung von 
reich durchmischt und verdichtet werden. 

2.2.1.2 Wasser 

Phase der Baudurchführung die 
Befahren mit schweren Fahrzeu-
Bodenmaterial im Oberbodenbe-

Eine Veränderung von Oberflächengewässern ist nicht zu befürchten, da diese im 
Gebiet fehlen. 

Durch die potentielle Versiegelung einer Oberfläche von 105.710 m2 wird die Grund-
wasserneubildung unter den Flächen beeinträchtigt. Diese Entwicklungen sind aber 
bereits durch bestehenden Bebauungsplan 1992 vorgegeben, so daß sie keine 
neuen Situationen darstellen. 
Die Grundwasserneubildung im Gebiet ist durch die nördlich anschließende Kies-
/Sandabbaufläche und die damit verbundenen Störungen des Grundwasserhaushalts 
bereits stark verändert. Die Wirkungen auf das Grundwasser in seiner gegenwärtigen 
Situation sind zwar nicht vollständig zu prognostizieren; es kann aber davon 
ausgegangen werden, daß erhebliche Beeinträchtigungen nicht zu befürchten sind, 
zumal auch eine Nutzung bzw. Reservehaltung der Grundwasservorräte im Gebiet 
weder besteht noch geplant ist. 

Die Abführung der oberflächig abfließenden Wässer ist durch die vorhandene Ent-
wässerung des Gebiets im Trennsystem und die dadurch gewährleistete, bis auf das 
natürliche Maß gedrosselte Abgabe in das natürliche Gewässersystem geregelt. 

Die gemäß der verfügbaren Unterlagen (MMK 1:100.000, HYKa 50) mögliche Ein-
schätzung der durch die künftige Bebauung zu befürchtenden Gefahr einer Grund-
wasserkontamination kann im Rahmen dieser Umweltprüfung nicht ausreichend 
geklärt werden. Hierzu sind im Rahmen der konkreten Ansiedlung von Betrieben auf 
dem Standort im Rahmen der jeweiligen Zulassungsverfahren entsprechende Nach-
weise zu erbringen (Abschichtung in der Umweltprüfung). 

2.2.1.3 Klima/Luft 

Die hochgradige potentielle Flächenversiegelung von 10,57 ha läßt lokale Verände-
rungen des Schutzgutes Klima/Luft erwarten. Diese Entwicklungen sind aber bereits 
durch bestehenden Bebauungsplan 1992 vorgegeben, so daß sie keine neuen 
Situationen darstellen. 

Die vorgesehene Ansiedlung eines Asphaltmischwerkes wird die lokalklimatischen 
Effekte der Flächenversiegelung zusätzlich durch die thermischen Schlotwirkungen 
der Asphaltkocherei verstärken. In strahlungsreichen, austauscharmen Wetterlagen 
ist die Entwicklung eines bodennahen Hitzetiefs zu besorgen, durch welches die 
ohnehin durch die hohe Verkehrsbelastung der B 87 verunreinigte Luft zum Zentrum 
des Planungsgebietes hin angesaugt wird und hier in die Thermik gelangt. 
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Die lufthygienische Situation kann sich daher bei bestimmten Wetterlagen vertu 
schlechtern. Durch die vorhandene Begrünung des Gebietes entlang der Erschlie-
ßungsstraßen und die von ihr ausgehende sehr geringe windbremsende Wirkung 
kann eine Abschwächung der Lokalwinde noch nicht wahrgenommen werden. 

Die von der bereits konkret am Standort geplanten Asphaltmischanlage werden in 
Betriebszeiten spezifische Geruchsbelastungen ausgehen (siehe auch Schutzgut 
Mensch). Diese Belastungen spielen für die betroffenen Anwohner und die Besucher 
des FEZ-Campingplatzes im Westen des Plangebiets keine Rolle, da die vorherr-
schende Windrichtung aus den westlichen Quadranten kommt und daher eine Belä-
stigung nicht zu erwarten ist. Da sich im Osten Ortslagen erst in größerer Entfernung 
(ca. 3 km) befinden, wird davon ausgegangen, daß eine Geruchsbelästigung nur in 
seltenen Ausnahmewetterlagen auftreten kann. 

2.2.1.4 Biotope, Fauna und Flora 

Durch die Vorhaben und ihre flächenversiegelnde Wirkung sowie die von den sich 
möglicherweise künftig ansiedelnden Betrieben ausgehenden Störungen wird die 
Weiterentwicklung der vorhandenen Strukturen auf den zur Bebauung festgesetzten 
Flächen (40-80 %der Freiflächen) unterbunden. Eine mögliche Umwandlung der frü-
heren Ackerflächen -weitere regelmäßige Pflege durch Mahd vorausgesetzt - zu ar-
tenreichen Frischwiesen (Arrhenaterethalia) ist nicht zu erreichen. Maßgeblich für die 
Prognose ist jedoch die durch den Bebauungsplan 1992 geschaffene Baurechts-
situation. Danach ist im Gebiet von einer Nutzung als Gewerbegebiet auszugehen, 
wobei entsprechend der Festsetzungen von Fläche zu Fläche differenzierte 
baurechtliche Parameter auftreten. Dabei bleiben im Vergleich mit dem vorliegenden 
Planentwurf auch bei einer Änderung der Gebietsnutzung von GE zu GI diese 
Differenzierungen ohne Änderungen bestehen, d.h. Änderungen in bezug auf die 
versiegelbaren Flächen und die Geschoßflächenzahl ergeben sich nicht, so daß sich 
für das Schutzgut Biotope, Flora und Fauna gegenüber dem Rechtsplan 1992 keine 
neuen Entwicklungen ergeben. 

Die bestehenden straßenbegleitenden Gehölze bleiben bis auf einige kleinere Berei-
che, die für die Errichtung von Betriebsein- und -ausfahrten freigemacht werden müs-
sen, erhalten. Ihren Schutz vor baubedingten Einwirkungen und Schädigungen wäh-
rend der Bauphase vorausgesetzt, können sie sich relativ ungestört entwickeln. Da 
hier standortgerechte, heimische Laubbaumarten gepflanzt wurden, kann mit einer 
Verbesserung der Habitatstruktur im Gebiet gerechnet werden. Die Funktion der 
Bäume als Nistgelegenheit, Ansitz- und Spähwarte usw. wird sich entsprechend her-
ausbilden. Allerdings werden sich im Gebiet auf Grund des permanenten und sich 
künftig noch verstärkenden Störpotentials durch den angrenzenden Straßen- und 
Schienenverkehr nur ubiquitäre Arten ansiedeln können. 

2.2.1.5 biologische Vielfalt 

Die biologische Vielfalt im Gebiet wird von endogenen Potentialen sowie von den 
Umgebungseinflüssen bestimmt. Bei Realisierung der Planung werden sich infolge 
der Industrie- und Gewerbeanlagen auf der Fläche naturfremde Strukturen ergeben, 
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die zu einer weiteren Einengung der biologischen Vielfalt führen. Diese Entwick-
lungen sind aber bereits durch bestehenden Bebauungsplan 1992 vorgegeben, so 
daß sie keine neuen Situationen darstellen. Durch die Pflanzung von Gehölzen auf 
den Randflächen werden sich neue jedoch Habitatstrukturen entwickeln, die als 
Rückzugsareale für die Flora und Fauna dienen. 

Die weitere Entwicklung der biologischen Vielfalt hängt aber auch in beträchtlichem 
Maß von der Verschärfung der Isolation des Gebiets infolge der weiteren Entwicklung 
der umgebenden Infrastruktur ab, die in diesem Fall als weitgehende Barriere wirkt. 
Der vorgesehene vierstreifige Ausbau der B 87 sowie die weitere Erhöhung der 
Fahrgeschwindigkeit und Frequenz der Zugfolge auf der internationalen Bahnstrecke 
Leipzig -Cottbus werden den Isolationseffekt verstärken. 

2.2.1.6 Landschaftsbild 

Gegenüber dem als maßgebliche Ausgangssituation für die Prognose heranzuzie-
hende Bebauungsplan 1992 weichen die geänderten Bauhöhen nur unwesentlich ab. 
Die Bauhöhen 12 m und 16 m wurden auf maximal 15 m, die Bauhöhen 22,5 m auf 
18 m begrenzt. Einzelanlagen sind mit einer maximalen Bauhöhe von 30 m festge-
setzt. Nur bei nachgewiesenem technologischen Erfordernis oder aus Gründen des 
Umweltschutzes sind im Ausnahmefall größere Höhen von einzelnen Anlagen 
zulässig. 
Die Lage des Gebietes am Rand des zersiedelten suburbanen Bereichs der Stadt 
Eilenburg sowie der Ortslage Sprotta-Siedlung und die Einbettung zwischen die 
Bahnstrecke und die Bundesstraße, die als Vorbelastungen für das Landschaftsbild 
dieses Raumes bestehen, führen auf Grund des bestehenden Rechtsplans bei der 
von der Kubatur her zulässigen Bebauung nicht zu einer erheblichen Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes. 

2.2.1.7 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische 
Vogelschutzgebiete 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete 
sind nicht betroffen. Die künftige Raumentwicklung in diesem Bereich wird auch nicht 
dazu führen, daß sich hier Gebiete mit einer entsprechenden natürlichen Ausstattung 
entwickeln bzw. sich dem geplanten Baugebiet nähern. 

2.2.1.8 Mensch 

Da im Plangebiet eine Wohnnutzung gemäß § 8 Abs. 3 BauGB und § 9 Abs. 3 
BauGB nicht zulässig ist, ergeben sich für das Gebiet selbst keine Umweltkonflikte 
bezüglich Lärm, Gerüchen und anderen Störungen. Es war daher zu untersuchen 
und gegebenenfalls auszuschließen, daß in der Umgebung des geplanten Bauge-
biets wohnende Menschen mehr als zumutbar belästigt oder gestört werden. 

Bei der Durchführung der Planung wurde beachtet, daß gemäß § 50 BlmSchG die für 
eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zugeordnet sind, daß 
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schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 
Nr. 5 der Richtlinie 96/82/EG in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf 
die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf 
sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermieden werden. Für die 
Bewertung dieser Sachverhalte wurde der „Abstandserlaß Nordrhein-Westfalen"
ABSTANDSERLASS NRW, 1998) herangezogen. Danach entstehen bei Einhaltung 

oder Überschreitung der angegebenen Abstände keine Gefahren, erhebliche Nach-
teile oder erhebliche Belästigungen durch Luftverunreinigungen oder Geräusche 
beim bestimmungsgemäßen Betrieb der entsprechenden Anlage, wenn die Anlage 
dem Stand der Technik entspricht. 

Das im Gebiet bisher geplante konkrete Vorhaben der Asphaltmischanlage im nord-
östlichen GI-Gebiet fällt gemäß AasTarv~sER~a,ss NRW (1998) in die Abstandsklasse 
III (Abstand 700 m). Da diese Abstände zu den benachbarten schutzbedürftigen 
Gebieten gewahrt werden, sind keine Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 
Belästigungen durch Luftverunreinigungen oder Geräusche beim bestimmungsge-
mäßen Betrieb der Asphaltmischanlage zu befürchten. Das dem Baurecht oblie-
gende Konfliktlösungsgebot ist somit erfüllt. Weitere vertiefende Untersuchungen, 
z.B. zum Stand der Technik, werden im Rahmen der Abschichtung in den weiteren 
Verfahrensschritten zur Genehmigung der Asphaltmischanlage (Prüfung nach der 4. 
BlmSchV) geklärt. 

Lärmschutz 
Zur Absicherung gesunder Wohn- und Lebensbedingungen für die durch das Vorha-
ben möglicherweise betroffenen Menschen ist begleitend zur Bebauungsplanung ein 
schalltechnisches Gutachten (TBL, Stand: 30.08.2004) erarbeitet worden. Dieses 
Gutachten ist Bestandteil des vorliegenden Umweltberichts und kann daher hier in 
zusammengefaßter Form wiedergegeben werden. 

Der darin vorgeschlagenen Lärmkontingentierung für das gesamte Gewerbe- und 
Industriegebiet wurde durch Festsetzung von immissionswirksamen flächenbezoge-
nen Schallleistungbeurteilungsspegeln (IFSP) für alle Baugebiete dieses Bebauungs-
planes gefolgt. Für die Baugebiete des Bebauungsplanes von 1992, die durch den 
hier vorgelegten Bebauungsplan nicht erfaßt sind, ist die Einhaltung der Lärmkontin-
gente im Rahmen der jeweiligen Baugenehmigung zu prüfen. 

Demnach hat die Ansiedlung von Betrieben im Gewerbegebiet so zu erfolgen (erfor-
derlichenfalls durch entsprechende Schallschutzmaßnahmen), daß deren nach TA-
Lärm berechneten Beurteilungspegel (Langzeitpegel) an keinem Immissionsort 
außerhalb des Plangebiets höher sind als die mit den für die jeweilige Teilfläche gülti-
gen immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungsbeurteilungspegel (Wert 
für tags, 6-22 Uhr/Wert für nachts, 22-6 Uhr) bei ungehinderter Schallausbreitung 
und unter folgenden Randbedingungen berechneten Immissionspegel (Immissions-
kontingente): 
- Die anzusetzende Fläche entspricht der erworbenen Betriebsfläche. 

Die anzusetzende Quellhöhe beträgt 3m über Gelände. 
- Die Berechnung erfolgt ohne Berücksichtigung von (evt. bereits vorhandenen) 

Abschirmungen (Wälle, Gebäude...) und ohne Reflexionen nach der DIN ISO 
9613-2 (Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien) vom Oktober 1999 
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mit dem alternativen Verfahren zur Ermittlung der Bodendämpfung (Punkt 7.3.2), 
für eine mittlere Temperatur von 10°C und 70% Luftfeuchtigkeit, sowie den 
Werten Co, tags = 3 dB(A) utld Co, ~a~nts = 1 dB(A) zur Berechnung der meteoro-
logischen Korrektur Cmet~ 
Die Berechnung erfolgt für die 500Hz-Oktave. 
Aus der Quellhöhe von 3m und dem alternativen Verfahren zur Ermittlung der 
Bodendämpfung ergibt sich eine Abstrahlung in den (oberen) Halbraum. 

Erstreckt sich die Fläche eines Betriebes auf Flächen mit unterschiedlichen flächen-
bezogenen Schallleistungsbeurteilungspegeln, so sind die Immissionspegel für diese 
Teilflächen getrennt zu berechnen und ihre (energetische) Summe mit dem nach TA-
Lärm berechneten Beurteilungspegel des Betriebes zu vergleichen. 

Die Lage der Immissionsnachweisorte und weitergehende Informationen sind dem 
Schalltechnischen Gutachten 096/04 der TBL Dresden GbR vom 30.08.2004 zu 
entnehmen (siehe Anlage zu diesem Umweltbericht). 

Die angegebenen höchstzulässigen Schallemissionswerte können grundsätzlich 
auch anders auf die Teilflächen verteilt werden, solange dies nicht zu einer Erhöhung 
der Gesamt-Immissionspegel (siehe Tabelle 3 im Gutachten 096/04 der TBL Dres-
den GbR) führt. Voraussetzung ist ein entsprechender schalltechnischer Nachweis. 

Für Büros und Aufenthaltsräume in der 1. Baureihe an der B 87 und der Bahnstrecke 
Leipzig-Cottbus ist bei der Gebäudeplanung der Lärmpegelbereich nach DIN 4109 
zu berechnen. 

Die erforderlichen Luftschalldämmungen von Außenbauteilen (vor allem der Fenster) 
sind bei den späteren, konkreten Gebäudeplanungen nach DIN 4109, Tabellen 8, 9, 
10 zu bestimmen. 

Es sei an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, daf3 für übliche Büroräume (Fen-
sterFläche < 20% der Raum-Grundfläche) i.d.R. im Lärmpegelbereich IV Schall-
schutzfenster der Schallschutzklasse 2 erforderlich sind (neue Fenster erreichen u.a. 
wegen den Anforderungen des Wärmeschutzes in aller Regel die Schallschutzklasse 
2), im Lärmpegelbereich Vist i.d.R. die Schallschutzklasse 3 erforderlich. 

Eine Lärmvorbelastung des Plangebiets existiert vorrangig durch den nördlich 
angrenzenden Kiesabbau. Diese Vorbelastung ist dahingehend zu berücksichtigen, 
daß die vom Geltungsbereich des genehmigten Bebauungsplans ausgehenden Ge-
räuschemissionen entsprechend reduzierte Immissionsrichtwerte an den maßgebli-
chen Immissionsorten einzuhalten haben. Eine Reduzierung der Immissionsrichtwer-
te an den für das Plangebiet maßgeblichen Immissionsorten (10 1 bis 10 5 -siehe 
Schalltechnisches Gutachten) wurde im Schalltechnischen Gutachten nicht vorge-
nommen. Die Vorbelastungen tags durch die Kiesabbaufelder und andere Lärm-
quellen werden im Gutachten aber dahingehend berücksichtigt, daf3 die Unterschrei-
tungen der Orientierungswerte nach DIN 18005-1, Beiblatt 1, tags von 4 dB(A) bis 11 
dB(A) an den Immissionsorten 10 1 bis 10 5 als ausreichend eingeschätzt wurden. In 
der Stellungnahme des Staatlichen Umweltfachamtes Leipzig vom 18.10.2004 wird 
darauf hingewiesen, daß abweichend zum Schalltechnischen Gutachten die Kiesab-
baufelder gemäß ihrer Genehmigungsunterlagen auch werktags nachts betrieben 
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werden können, wovon jedoch durch die Abbauunternehmen nur in geringem Um-
fang Gebrauch gemacht wird. Als maßgeblicher Immissionsort für den Kiesabbau 
kommt das Wohnhaus Paschwitzer Straße 20 im Ortsteil Sprotta in Betracht. Am 
näher zum Kiesabbau liegenden 10 1 unterschreitet der in der Tabelle 3 des Lärm-
schutzgutachtens ausgewiesenen Nachtwert [37,8 dB(A)] den Orientierungswert für 
Mischgebiete von 45 dB(A) um rund 7 dB(A). Diese Unterschreitung, die in etwa auf 
den maßgeblichen Immissionsort übertragen werden kann, wird vom Staatlichen Um-
weltfachamt Leipzig als ausreichend zur Berücksichtigung der Vorbelastungen 
nachts durch den Kiesabbau bewertet. Der ebenfalls im Einwirkungsbereich der Kies-
abbaufelder liegende Immissionsort 10 4 (Heidecker Weg 64c) in der Wohnbaufläche 
Sprotta-Siedlung wird vom Staatlichen Umweltfachamt Leipzig als nicht maßgebend 
betrachtet, weil die Fremdgeräusche nachts der B 87 und der Bahnstrecke Leipzig-
Cottbus die Geräuschimmissionen vom Kiesabbau am 10 4 erheblich überschreiten 

Die an das G11 direkt nördlich und östlich angrenzenden GE-Flächen bleiben nach 
wie vor bei Ausschöpfung des IFSP im G11 von Lw'~= 75 dB(A)/m2 tags so vorbe-
lastet, daß nachbarschaftliche Abwehransprüche erhoben werden können. Bei der 
Ansiedlung von Unternehmen auf den benachbarten Grundstücken wird bei der 
Gewerbe-Ansiedlungspolitik durch die Gemeinde darauf geachtet, daß sich hier nur 
lärmunempfindliches Gewerbe ansiedelt. 

Eine weitere Präzisierung und Konkretisierung der Schutzmaßnahmen -vor allem 
hinsichtlich des Arbeitsschutzes -werden die zur Baugenehmigung erforderlichen 
Unterlagen und das Verfahren nach BlmSchV erbringen. 

Schutz vor Geruchsbelästigung 
Mit der Wahrung der Abstände gemäß Abstandsklasse III (ABSTANDSERLASS NRW, 
1998) ist auch der Schutz vor Geruchsbelästigung gewährleistet. Außerdem macht 
die Lage des Plangebietes im Osten der Ortsteile Sprotta-Paschwitz und Sprotta 
sowie des Freizeit- und Erholungszentrums (FEZ) Eilenburg bei der vorherrschenden 
Windrichtung aus westlichen Quadranten eine Geruchsbelästigungen noch unwahr-
scheinlicher. Die in der vorherrschenden Windrichtung liegende Siedlung Dober-
schütz befindet sich in 3 km Entfernung. 

2.2.1.9 Kultur- und Sachgüter 

Bei Durchführung der Planung ist im Falle der Vorhabensrealisierung zu beachten, 
daß sich das Plangebiet in einem archäologischen Relevanzbereich befindet und 
somit Kultur- und Sachgüter betroffen sein können. 

Nach § 14 SächsDSchG bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, wer 
Erdarbeiten an einer Stelle ausführen will, von der bekannt oder den Umständen 
nach zu vermuten ist, daß sich dort Kulturdenkmale befinden. 

Frühzeitig vor Beginn der Erschließungs- und Bauarbeiten wird im gesamten Bereich 
des Vorhabengebietes zunächst eine erste Ausgrabung erforderlich. Vom Ergebnis 
der ersten Ausgrabung ist abhängig, ob angetroffene Funde und Befunde an den 

BÜRO KNOBLICH Seite 17 



Gemeinde Doberschütz Umweltbericht zum BP GE/GI Sprotta-Paschwitz 12/04 

Folgetagen ausgegraben werden können oder ob nach Abschluß einer Grabungs-
vereinbarung eine zweite, u.U. wesentlich umfangreichere Ausgrabung notwendig ist. 

Gemäß § 20 SächsDSchG sind Funde, bei denen anzunehmen ist, daß es sich um 
Kulturdenkmale handelt, unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde des Land-
ratsamtes Delitzsch (Tel.: 034202/6930) oder dem Landesamt für Archäologie (Tel.: 
0351 /89260) anzuzeigen. Die Funde sind inzwischen vor weiteren Zerstörungen zu 
sichern. Dafür sind der Fund und die Fundstelle bis zum Ablauf des vierten Tages 
nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und zu sichern, sofern nicht 
die zuständige Landesbehörde (Landesamt für Archäologie mit Landesmuseum für 
Vorgeschichte, Zur Wetterwarte 7, 01109 Dresden) mit einer Verkürzung der Frist 
einverstanden ist. 

Anzeigepflichtig sind der Entdecker, der Eigentümer und der Besitzer des Grund-
stückes sowie der Leiter der Arbeiten, bei denen die Sache entdeckt wurde. Nimmt 
der Finder an den Arbeiten, die zu einem Fund geführt haben, aufgrund eines Ar-
beitsverhältnisses teil, so wird er durch die Anzeige an den Leiter oder Unternehmer 
der Arbeiten befreit. 

Die Melde- und Sicherungspflicht von Funden ist in die Planungsunterlagen und Aus-
führungsdokumente zu übernehmen; die bauausführenden Firmen sind darauf hin-
zuweisen. 

2.2.1.10 Beschreibung von möglichen Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen sind vor allem zwischen der geplanten Versiegelung und den 
Schutzgütern Boden -Wasser -Biotope -Klima/Luft -Mensch zu konstatieren. 

Die mögliche Flächenversiegelung greift lokal in den Wasserkreislauf ein, in dem 
durch die oberflächige Wasserableitung der Pfad Bodenwasser-Grundwasser durch-
trennt wird und sowohl eine Austrocknung des Bodens und damit Veränderung des 
Bodenchemismus und der standörtlichen Qualität des Bodens einhergeht, als auch 
die Grundwasserneubildung im Bereich der versiegelten Fläche gestört ist. Hinsicht-
lich des Grundwassers ist jedoch ein Pegelausgleich durch die nordwärts gelegenen 
offenen Wasserflächen der Kies-/Sandgewinnung gegeben. Die geohydraulischen 
Bedingungen der Niederterrasse lassen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt bzw. 
Grundwasserabsenkungen in der Umgebung des Plangebiets nicht befürchten. 

Die Flächenversiegelung und die mit ihr verbundene schnelle oberflächige Abführung 
des Niederschlagswassers haben zur Folge, daß sich die lokalklimatischen, lufthy-
gienischen Bedingungen verändern und für den anwesenden Menschen infolge der 
schnellen Luftaustrocknung ungünstiger gestalten. Analog gilt dies auch für die im 
Gebiet befindliche Vegetation. Hier ist der zeitweise entstehenden Trockenheitsstreß 
durch zusätzliche Bewässerung auszugleichen. 
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2.2.2 bei Nichtdurchführung der Planung 

Die umweltrelevanten Folgen bei Nichtdurchführung der Planung sind vor allem 
durch das bestehende Baurecht, das durch den rechtskräftigen Bebauungsplan von 
1992 definiert ist, geprägt. 

Bei Nichtdurchführung der vorliegenden Planung besteht infolge des Bebauungs-
plans 1992 das Recht, das Gebiet in vollem Umfang (und im westlichen Teil darüber 
hinaus) als Gewerbegebiet zu nutzen. Unterschiede zur vorliegenden Planung beste-
hen lediglich in der hier vorgesehenen Nutzung von bisher als GE festgesetzten Flä-
chen zur Nutzung als GI. Die Bauhöhen weichen nicht wesentlich von denen des 
Bebauungsplanes von 1992 ab. Die anderen baurechtlichen Festsetzungen zum 
Maß der baulichen Nutzung (Grundflächen- und Geschoßflächenzahl, Zahl der Voll-
geschosse) sind mit dem bestehenden Rechtsplan identisch. Daher ergeben sich in 
der Konsequenz bezüglich der umweltrelevanten Auswirkungen bei Nichtdurchfüh-
rung der Planung, abgesehen von der potentiell größeren Immissionsbelastung be-
nachbarter, schutzbedürftiger Wohngebäude, die bei Industriegebieten auch in der 
Nacht auftreten kann, keine wesentlich anderen Wirkungen auf die Schutzgüter. 
Die Zerstörung von Biotopen und ihrer Lebensraumfunktion, die Verdrängung von 
wildlebenden Pflanzen- und Tierarten, Versiegelung des Bodens und die Auswirkun-
gen auf den Wasserhaushalt ergeben sich in diesem Fall auch bei Nichtdurchführung 
der vorliegenden Planung. 

Als Folgen einer Nichtdurchführung der Planung lassen sich auch die Wirkungen pro-
gnostizieren, die auftreten, wenn die Baurechte des rechtskräftigen Bebauungs-
planes nicht umgesetzt würden (z.B. wg. fehlender Nachfrage) und die Flächen wie 
bisher bestehen bleiben. Die Freiflächen haben ein relativ hohes Entwicklungspoten-
tial bezüglich der Biotope und ihrer Lebensraumfunktion. Die bei weiterer kontinuier-
licher Pflege als Mähwiese sich herausbildenden Frischwiesen besitzen einen hohen 
naturschutzfachlichen Wert. 

Nicht klar ist, welche standörtliche Wirkung im Gebiet und seiner Umgebung die ge-
genwärtig durch den Kies-/Sandabbau betriebene Wasserhaltung bzw. die auftre-
tenden hohen Verdunstungsverluste von den großen Wasserflächen auf den stand-
örtlichen Bodenwasserhaushalt und damit auch auf die Vegetation im Gebiet haben. 

Auch bei einer Nichtdurchführung der Planung bleiben die durch die Abgeschlossen-
heit des Gebietes vorhandenen Randbedingungen für eine mögliche Entwicklung von 
Natur und Landschaft bestehen. Eine wesentliche Verbesserung des Zustandes tritt 
aus naturschutzfachlicher Sicht nicht ein. Die vorgesehene Erhöhung der Fahrge-
schwindigkeiten der Bahn auf der Strecke Leipzig-Cottbus mit sich verstärkendem 
internationalen Verkehr sowie der geplante vierstreifige Ausbau der B 87 werden die 
faunistische Isolierung des Gebietes noch verstärken. 

2.2.3 Alternativen 

Auf Grund des seit 1992 bestehenden Baurechts, der bereits vorhandenen Erschlie-
ßung im Bereich des aufgestellten Planes, der vorhandenen günstigen infrastruktu-
rellen Bedingungen des Gebietes und der bestehenden Gewerbeansiedlungen ist 
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eine weitere Ansiedlung von Gewerbe bzw. Industrie gerade in diesem Gebiet sinn-
voll und auch aus den Anforderungen des Umweltschutzes heraus gegeben. Die An-
siedlung eines Industrie- und Gewerbestandorts in einem anderen Teil der Gemeinde 
ergibt sich auch wegen der weit vorangeschrittenen Flächennutzungsplanung nicht. 

2.3 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 

Rnrlancrhi its 

Erhaltung und Schutz des Mutterbodens 
Bei jeglichen Schachtungs- und anderen Bodenarbeiten sowie bei Befahren des je-
weiligen Baugrundstücks mit Arbeitsmaschinen sind Maßnahmen des Boden-
schutzes zu ergreifen. Besonders zu beachten ist der Schutz des Mutterbodens (hu-
moser Oberboden) gemäß § 202 BauGB. Der nutzbare Zustand des bei Bauarbeiten 
anfallenden Mutterbodens ist zu erhalten und der Boden vor Vernichtung bzw. vor 
Vergeudung zu schützen. Mutterboden, Unterboden und Gestein sollen nach dem 
Aushub getrennt gelagert und anschließend in umgekehrter Reihenfolge wieder auf 
dem Grundstück eingebaut werden. Sollte die Verwendung dort nicht möglich sein, 
so ist der Boden innerhalb des Plangebietes zu verwerten oder für Rekultivierungs-
zwecke zu nutzen bzw. anderweitig gemäß den Grundpflichten nach § 5 Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetz vom 27.09.1994 einer stofFlichen Verwertung zuzu-
führen. Eine Ablagerung unkontaminierter Massen zur Beseitigung als Abfall ist 
gemäß § 5 Abs. 4 und 5 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz i.V.m. § 2 Abs. 5 
SächsABG nicht genehmigungsfähig. 

Vermeidung und Verminderung von Bodenbelastungen 
Bodenbelastungen (z.B. Verdichtung und Durchmischung von Böden mit Fremd-
stoffen) sind auszuschließen. Unvermeidliche Bodenbelastungen sind auf das den 
Umständen entsprechende Maß zu beschränken sowie nach Beendigung der Bau-
maßnahmen zu beseitigen. Ebenso sind Bodenbelastungen, die durch die Lagerung 
von Bau- und Betriebsstoffen verursacht werden können, durch geeignete Schutzvor-
kehrungen auszuschließen (z.B. sachgemäße Behälter, Folienunterlagen, Schutz vor 
Auswaschung). 

Die DIN 18 300 „Erdarbeiten" und die DIN 18 915 „Bodenarbeiten" sind einzuhalten. 

Das zur Verfüllung von Baugruben bzw. zur Geländeregulierung vorgesehene Mate-
rial muß den Vorsorgewerten der BBodSchV, Anlage 2, hinsichtlich der beabsichtig-
ten Nachnutzung entsprechen und hat kontaminationsfrei zu sein. Entsprechend ist 
die DIN 19 731 (Ausgabe 5/98) „Verwertung von Bodenmaterial" zu beachten. 

2.3.1 Vermeidung von Emissionen 

Die Auswirkungen von Lärm-, Geräusch- und Geruchsbelastungen auf die in der Um-
gebung lebenden Menschen wurde bereits behandelt. Die Vermeidung von Emissio-
nen bei Anlagen und Betriebsprozessen wird gegebenenfalls im Rahmen der vorge-
schriebenen Zulässigkeitsverfahren geprüft und durch entsprechend festgesetzte 
Bedingungen für die Ansiedlung des Unternehmens konkretisiert. So wird für die im 
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Gebiet geplante Asphaltmischanlage z.Z. ein Verfahren nach der 4. BlmSchV durch-
geführt. Die Ergebnisse dieses Verfahrens liegen momentan noch nicht vor. 

2.3.2 Sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Das Gebiet ist an die Abfallentsorgung des Landkreises Delitzsch angeschlossen. 
Die Entsorgung der Abfälle der geplanten Asphaltmischanlage wird im Zuge des 
Zulassungsverfahrens geregelt. 

Das gesamte Plangebiet ist hinsichtlich der Abwasserentsorgung im Trennverfahren 
erschlossen. Die Abwässer werden in die Kläranlage Hainichen verbracht. 

Über die Entsorgung der industriellen Abwässer der Asphaltmischanlage wird im Zu-
lassungsverfahren entschieden. 

2.3.3 Nutrung erneuerbarer Energien 

Gemäß Regionalplan Westsachsen ist, da eine Nutzung der Windenergie im Gebiet 
nicht festgeschrieben wurde, das Plangebiet Ausschlußfläche für die (kommerzielle) 
Nutzung der Windenergie. 

Da der vorliegende Bebauungsplan eine Angebotsplanung darstellt, ist z.Z. nicht er-
kennbar, ob Investoren erneuerbare Energien nutzen werden. 

2.3.4 Sonstige 

Sonstige weitere Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung der im Rahmen 
des Bebauungsplans prognostizierbaren Umweltauswirkungen ergeben sich nicht. 

2.4 Maßnahmen zur Kompensation 

Gemäß § 1 a Abs. 3 BauGB ist der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur 
und Landschaft nachzuweisen. Das erfolgt durch geeignete Festsetzungen im Be-
bauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB als Flächen oder Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft bzw. nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB als Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern (§ 9 Abs. 1 
Nr. 25 Buchstabe a BauGB) und/oder als Bindung und Erhaltung von Bäumen und 
Sträuchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b BauGB). Die Festsetzungen können auch 
an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs vorgenommen werden. Außerdem können 
auch vertragliche Vereinbarungen gemäß § 11 BauGB oder sonstige geeignete Maß-
nahmen zum Ausgleich auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen getroffen 
werden. 

Ein Ausgleich ist jedoch nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren (§ 1a Abs. 3 letzter Satz 
BauGB). 
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Zu den bereits zulässigen Eingriffen treten durch diesen Bebauungsplan lediglich 
mögliche Emissionen durch die Umwidmung von Gewerbe- zu Industriegebieten 
hinzu. Durch die Wahrung der Abstände CIeS ABSTANDSERLASS NRW (1998) und 
durch die für das ganze Gebiet vorgenommene Lärmkontingentierung bleiben diese 
zusätzlichen Beeinträchtigungen jedoch unterhalb der Erheblichkeitsschwelle. 

Die Eingriffe waren demnach bereits durch den am 06.11.1992 mit Az.: 51-2511.2-
23340 (Reg.-Nr. 1305/21/92) vom Regierungspräsidium Leipzig genehmigten 
Bebauungsplan „Zweckverband Gewerbegebiet-Gewerbepark Sprotta-Paschwitz" (in 
Kraft gesetzt am 10.12.1992 durch Veröffentlichung an den Verkündigungstafeln vom 
09.12.1992 bis zum 26.12.1992) zulässig. Ein zusätzlicher Ausgleich ist demnach 
nicht erforderlich. 

Die grünordnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes von 1992 wurden dem-
entsprechend übernommen. Auf den zugehörigen landschaftspflegerischen Begleit-
plan (WEaER, 1992) wird der Vollständigkeit halber verwiesen. 

Um die grünordnerischen Festsetzungen im vorliegenden Plangebiet umzusetzen, 
wurden die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen bestimmt: 

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (M1 ~ 
Entsprechend des Landschaftspflegerischen Begleitplanes zum Bebauungsplan von 
1992 (WEBER, 1992) wird entlang der Bundesstraße B 87 eine Fläche zur Einrah-
mung des Gewerbegebietes festgesetzt. 

Durch Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern soll die Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes vermindert werden. Dazu soll die vorhandene Baumreihe an der Bun-
desstraße ergänzt und zwischen den Ergänzungspflanzungen und dem Gewerbe-
gebiet Sträucher angepflanzt werden. 

Fläche zum Anpflanzen von Sträuchern (M2~ 
Entlang der Bahnlinie sind Sträucher zur Einbindung des Gewerbegebietes zu pflan-
zen. Dabei sind die Abstandsrichtlinien der deutschen Bahn zu beachten. 

Fläche zur Ansaat von Landschaftsrasen (M3~ 
In den Freihaltezonen der Leitungstrassen entlang der Bahnlinie sind Flächen zur 
Entwicklung von Landschaftsrasen festgesetzt, da in diesen Bereichen weder Sträu-
cher noch Bäume gesetzt werden dürfen. 

Fläche zum Erhalt der Vegetationsbestände der landschaftspflegerischen Maßnah-
men zur Ortsverbindungsstraße Sprotta-Paschwitz (M4~ 
Im Zuge des Ausbaus der Ortsverbindungsstraße Sprotta-Paschwitz ist als Ersatz-
maßnahme ein straßenbegleitender 5 m breiter Streifen mit Landschaftsrasen, Sträu-
chern und Bäumen geplant. Da der Ausbau samt Kompensationsmaßnahmen plan-
genehmigt ist, wurde dieser Streifen als Fläche zum Erhalt dieser Vegetationsbe-
stände festgesetzt. 
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